
Bürgerbüro mit Standesamt  03/2026 

 
 
 
 
 
Sie möchten Ihr neugeborenes Kind beim Standesamt Düren anmelden? 
 
Wir wissen bereits, dass Ihr Kind geboren wurde. Das Krankenhaus hat die Geburt aufgrund 
der gesetzlichen Verpflichtung bei uns angezeigt. 
 
Jetzt müssen Sie nur noch die Geburt anmelden, um anschließend eine Geburtsurkunde erhalten 
zu können. 
 
Buchen Sie hierfür bitte den nächstmöglichen Termin beim Standesamt, der für Sie passt, unter 
 
www.onlinedienste.dueren.de – Terminbuchung – Neugeborenes Kind anmelden 
 
Welche Unterlagen benötigen Sie zur Anmeldung: 
 

 die schriftliche Geburtsanzeige des Krankenhauses im Original 
 

 die Erklärung zum Namen des Kindes im Original  
Alle sorgeberechtigten Elternteile müssen diese Erklärung ausfüllen und unterschrei-
ben! 
 

 die Personalausweise oder Reisepässe der Eltern, wenn Sie Deutsche/r oder EU-Staat-
ler/in sind. 
 

 die Reisepässe und Aufenthaltstitel, wenn Sie nicht Deutscher/r oder EU-Staatler/in 
sind. 

 
Bitte bringen Sie nachfolgende Urkunden mit: 
 
Mutter ist verheiratet 

 Geburtskurkunden und Eheurkunde der Eltern oder ein beglaubigter Ausdruck aus dem 
Eheregister.  

 
Mutter ist ledig 

 Geburtsurkunden der Eltern; ggfls. vor Geburt beurkundete Vaterschaftsanerkennung 
mit Zustimmung der Mutter und Sorgeerklärung 

 
Mutter ist geschieden oder verwitwet 

 Unterlagen wie bei lediger Mutter 
 Zusätzlich Eheurkunde der vorherigen Ehe der Mutter 
 Rechtskräftiges Scheidungsurteil, bzw. Sterbeurkunde des früheren Ehepartners – alter-

nativ aktueller Auszug aus dem Eheregister  
 Nachweis über Namensänderungen, die sich nicht aus den vorgelegten Urkunden erge-

ben. 
 
Sie sind in Düren geboren und/oder haben hier geheiratet? 

 Dann müssen Sie keine Geburts- oder Eheurkunde mitbringen. Wir führen beide Regis-
ter und können diese tagesaktuell einsehen. 

Herzlichen Glückwunsch zur Geburt  
Ihres Kindes  
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Sie sind im Ausland geboren oder haben dort geheiratet? 

 Fremdsprachige Urkunden müssen mit deutscher Übersetzung vorgelegt werden oder 
mehrsprachig ausgestellt worden sein. 

 Ggfs. sind die Urkunden mit Überbeglaubigungen (Apostille oder Legalisation) verse-
hen zu lassen. 

 Alle ausländischen Urkunden und Bescheinigungen müssen im Original vorliegen. 
 
Was erhalten Sie nach der Beurkundung der Geburt? 
gebührenfrei drei zweckgebundene Geburtsurkunden zur Beantragung von  

 Kindergeld, Elterngeld, Mutterschaftshilfe (der Krankenkasse) 
 
Wenn Sie eine weitere gebührenpflichtige Geburtsurkunde für Ihre Unterlagen oder Ihr Stamm-
buch wünschen, können Sie diese, nach Erhalt der gebührenfreien Urkunden online über 
das Bürgerportal der Stadt Düren beantragen.  
 
Die Urkunde kostet 10,00 €. 

 Das Format (Stammbuchformat, DIN A4 oder mehrsprachig) können Sie dort wählen. 
 
Jede weitere Urkunde des gleichen Formats kostet 5,00 €. 
 
Bitte übersenden Sie kein Bargeld, sondern nutzen Sie ausschließlich das Bürgerportal 
zur Beantragung von gebührenpflichtigen Urkunden!  
 
Bürgerportal: www.onlinedienste.dueren.de – Urkunden aus dem Standesamt 
 
Muss ich die Geburt beim Einwohnermeldeamt meines Wohnortes melden? 

 Nein, das übernimmt das Standesamt für Sie 뇤눎눐눑눒눏. 
 
Wo finden Sie das Standesamt? 
 
Stadtverwaltung Düren 
Bürgerbüro mit Standesamt 
Markt 2 
52349 Düren 
 
Sie können die Geburtsunterlagen auch per Post einreichen, was jedoch nicht zu einer schnel-
leren Bearbeitung führt.  
Bitte achten Sie auf die Vollständigkeit der einzureichenden Unterlagen.  
Sie erhalten dann zur Abholung der erstellten Urkunden, zur Beantragung und Zahlung der 
Gebühr für weitere Urkunden, bzw. zur Vorlage der Originale Ihrer ausländischen Urkunden, 
einen Termin. 
 
Bitte legen Sie kein Bargeld für Urkunden in den Umschlag. Eine Zahlung ist nur persönlich 
oder bei Beantragung der gebührenpflichtigen Urkunden über das Bürgerportal möglich! 
 
 
Zu berücksichtigende Rechtsgrundlagen bei Vaterschaft, Sorgerecht und Familiennamen des 
Kindes: §§ 1592 ff. BGB, §§ 1626 ff. BGB und §§ 1616 ff. i.V.m. Art. 10 EGBGB 
 


